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Initiativ-Text

«Es sei für die Gemeinde  
Freienbach ein Schutzzonenplan 
und eine Schutzverordnung im 
Sinne von § 20 Abs. 1 PBG  
zu erlassen.»

Liebe Stimmbürger

Der Vorstand des Bürgerforums 
empfiehlt Ihnen ein JA zu dieser 
Initiative – zugunsten eines erfreu-
lichen Qualitätsschubs für unsere 
Gemeinde.

Herzlichen Dank !

Irene Herzog-Feusi 
Präsidentin

 

l  Das Gemeinde-Motto «lebenswert –  
lebendig» braucht aktives Planen. 

l  Bisher wurde der Profitmaximierung in der 
Raumplanung allzu sehr Vorrang vor der 
Lebensqualität gegeben. Viel Schützens-
wertes ist in Gefahr, zerstört zu werden.

l  Es fehlt ein Inventar der schutzwürdigen 
kommunalen Objekte und Landschaften.

Die wichtigsten Gründe für ein                         

zur Initiative
kommunaler Schutzzonenplan 
am 26. September 2021

l  Wer als Privater solche Werte pflegt und 
schützt, soll dafür Beiträge erhalten und 
rechtzeitig bei der Planung mitreden 
können.

l  Die Zeit ist günstig, denn jetzt ist die 
Gesamtrevision der Zonenplanung  
Freienbach im Gange.

Wer das Wertvolle nicht heute erkennt und schützt...

... bedauert morgen dessen Verlust...

Beispiel an der Seestrasse in Freienbach



l  Ein Schutzzonenplan 
gehört in eine gesetzes-
konforme kommunale 
Raumplanung. Wir haben 
Nachholbedarf.

l  Die Gemeinde Freien-
bach verfügt jetzt noch 
über besonders schöne, 
kulturhisto risch und ökolo-
gisch wertvolle Landschaf-
ten und Lebensräume, die 
aber in Zukunft höchst 
gefährdet sind, wenn sie 
nicht raumplanerisch 
er fasst und massgeschnei-
dert geschützt werden.

l  Landschaftliche und 
kulturhistorische Perlen 
sind Wertmerkmale einer 
Gemeinde. Das weiss jeder, 
der lieber an schönen als 
an hässlichen Orten wohnt 
und lieber an schönen als 
an hässlichen Orten in die 
Ferien geht.

l Sorge tragen und Wert-
schätzen ist ein Kennzei-
chen von Vernunft und 
von langfristigem Gewinn-
denken. Wer kurzsichtig 
riskiert, dass seine schöne 
chinesische Vase zerbricht 
und dann über die Scher-
ben weint, ist ja eigentlich 
nicht nur traurig über den 
Verlust der Vase, sondern 
auch über den eigenen 
Fehler, den man nicht 
mehr gutmachen kann.

Warum die Gemeinde Freienbach einen Schutzzonenplan braucht
l Die Schutzwürdigkeit der 

verbliebenen intakten 
Landschafts- und Le bens-
räume wurde im Rahmen 
der Richtplanung nicht ab-
geklärt. Es fehlt ein Inven-
tar. Ein Geschäft, das ohne 
regelmässiges Inventarisie-
ren und ohne Überblick in 
der Buchhaltung gar nicht 
weiss, was es an Lager hat, 
sondern einfach im Verkauf 
drauflos wurstelt, steht 
irgendwann vor dem Ruin 
– im Falle von schützens-

werten Landschaften und 
Objekten vor dem Verlust 
von Lebensqualität und 
vor einem kaputten Ruf. 

l  Der Vorschlaghammer 
wartet schon: Die kanto-
nale und kommunale 
Richtplanung sieht diverse 
Bauzonenerweiterungen 
und Deponieprojekte vor, 
die schutzwürdige Land-
schaften und Lebensräume 
beeinträchtigen oder sogar 
nicht wiedergutzuma-
chend schädigen könnten.

l Wenn eindeutige raum-
planerische Erlasse fehlen, 
kann dies nicht im Rahmen 
von Baubewilligungs-
verfahren wettgemacht 
werden. Üblicher weise 
sind im Einzelfall die 
Rechtsgrundlagen, die Res-
sourcen und die Zeit gar 
nicht vorhanden, um eine 
umfassende und nachhal-
tige Interessenabwägung 
vorzunehmen und die nö-
tigen Schutzmassnahmen 
kurzfristig zu ergreifen.

l Den Bewilligungsbehör-
den ist es ohne griffige 
Regelung kaum möglich, 
schutzwürdige kommuna-
le Bestände im Sinne des 
Raumplanungs- und des 
Natur- und Heimatschutz-
gesetzes wirksam vor der 
Zerstörung zu bewahren.

l Für die Mehraufwände, 
welche sich aus der Inven-
tarisierung und Aufnahme 
in den Schutzzonenplan 
für die Eigentümer und 

Bewirt schafter ergeben 
könnten, sollen frühzeitig 
faire Regelungen und 
Abgel tungen definiert 
werden. Mit ihnen zusam-
men müssen rechtzeitig 
kor rekte Entschädigun-
gen (d.h. angemessene 
öffentliche Schutzbeiträge) 
definiert wer den. 

l Aktuell ist in der Gemeinde 
Freienbach eine Gesamt-
zonenplan-Revision im 
Gange. Sie benötigt ohne-
hin eine Feinabstimmung 
des Schutzbedarfs mit 
allen anderen raumplane-
rischen Bedingungen und 
Problemstellungen.

l  Es braucht eine Ent-
scheidungsbasis für die 
planerische Festlegung der 
schützenswerten Räume 
und Objekte. Damit die 
konkreten Ziele, Mass-
nahmen und Verbindlich-
keiten in einer kommu-
nalen Schutzverordnung 
überhaupt definiert 
werden können, ist ein 
professionelles Inventar 
nötig.

l Ein vollständiges kom-
munales Schutzinventar 
und die Ausarbeitung 
der raumplanerischen 
Schutzmassnahmen kann 
innerhalb der Gesamtrevi-
sion budgetiert werden.  
Es ist verfahrensökono-
misch sinnvoll, den Schutz-
zonenplan zu integrieren!

Blick auf die Gemeinde über die 
von Deponieplänen gefährdete 
Landschaftskammer Tal – Talweid – 
Weingarten – Joch


